
 
 
 
Nr. H-2.3.1.1 
erstellt am: 28.10.2009 
geändert am: 04.11.2020 
Seite 1 von 1  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Geschäftsstelle HPD, Aquasanastrasse 12, 7000 Chur 
Tel. 081 257 02 80, Fax 081 257 02 81 

E-mail: info@hpd-gr.ch  /  www.hpd-gr.ch 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Wegleitung  
für die Erziehungsberechtigten während der logopädischen Therapie 

 
Sie haben sich im Gespräch mit der logopädischen Fachperson und evtl. anderen Beteiligten 
entschieden, dass Ihr Kind die logopädische Therapie besucht. 
 

- Bei der logopädischen Therapie handelt es sich um eine individuelle Therapie, die 
den Bedürfnissen Ihres Kindes angepasst ist.  
Die Fachperson für Logopädie entscheidet nach der Abklärung, welche Ziele sie in 
der Therapie verfolgt. Diese werden im Verlaufe der Therapie immer wieder 
besprochen und mit Ihnen den neuen Umständen angepasst. 
 

- Bitte orientieren Sie als Erziehungsberechtigte die Fachperson für Logopädie über 
alle früheren und laufenden fachärztlichen Untersuchungen, Abklärungen und 
Therapien, auch naturheilärztlicher Art. 

 
- Ein guter Kontakt zwischen den Erziehungsberechtigten und der Fachperson 

für Logopädie ist für den Verlauf der Therapie sehr hilfreich. Wertvoll sind zeitweilige 
Besuche während den Lektionen.   
Tauchen während des Therapieverlaufs Fragen oder Probleme auf, besprechen Sie 
bitte diese möglichst schnell mit der Fachperson.  

 
- Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen/Kindergartenlehrpersonen und 

anderen Fachpersonen ist für den Erfolg der Therapie sehr wichtig. Gemeinsame 
Gespräche werden von den Beteiligten je nach Bedürfnis vereinbart. 

 
- Spiele und Übungen, die zu Hause gemacht werden, sind eine wertvolle 

Unterstützung. Die Fachperson für Logopädie wird Ihnen dazu die nötigen 
Informationen geben. 

 
- Für einen erfolgreichen Therapieverlauf ist der regelmässige Besuch der Lektionen 

sehr wichtig. Absenzen sind so früh wie möglich der Fachperson für Logopädie 
bekannt zu geben. Unentschuldigte Absenzen werden der Schuldirektion gemeldet 
und allenfalls mit einem Unkostenbeitrag den Erziehungsberechtigten verrechnet. 

 
- Die gesetzlichen Vertreter erklären sich mit der Therapie und der hier genannten 

Wegleitung einverstanden. 
 
 
Ort/Datum:  
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten   Unterschrift Fachperson für Logopädie 
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